
1.     „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist 
der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbung-
treibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2.      Anzeigen sind im Zweifel der Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsab-
schluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner An-
zeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten 
Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist 
abgerufen und veröffentlicht wird.

3.     Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der 
in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus 
weitere Anzeigen abzurufen.

4.     Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so 
hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied 
zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass 
dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer 
Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

5.      Bei der Errechnung von Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis ent-
sprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

6.    Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in be-
stimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift 
veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auf-
traggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese 
Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abge-
druckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

7.    Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht 
an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung 
nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzei-
ge“ deutlich kenntlich gemacht.

8.    Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Ab-
schlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen 
Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, 
wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren 
Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Ge-
schäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge 
sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bin-
dend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Be-
standteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden 
nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüg-
lich mitgeteilt.

9.    Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen 
oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar geeignete oder 
beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag ge-
währleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die 
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

10.  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvoll-
ständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwand-
freie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchti-
gt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder 
ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf 
Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadensersatzansprüche 
aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter 
Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadens-
ersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz 
des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage 
zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, 
seines gesetzlichen Vertreters und seiner Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages 
für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kauf-
männischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag da rüber hinaus auch nicht für grobe 
Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die 
Haltung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis 
zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer 
bei nicht offensichtlichen – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnungen 
und Beleg geltend gemacht werden.

11.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt 
die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag 
berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des 
Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

12.  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die übliche Berechnung 
zugrunde gelegt.

13.  Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst 
aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb 
der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu 
bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung 
vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste ge-
währt.

14.  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berech-
net. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auf-
trages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung 
verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftragge-
bers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das 
Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zah-
lungsziel von der Voraus zahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen stehender 
Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15.  Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art 
und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder 
vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so 
tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröf-
fentlichung und Verbreitung der Anzeige.

16.  Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstöcke, Matern und Zeichnungen sowie für 
vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprüng-
lich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

17.  Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein 
Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit 
der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere 
Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt 
ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durch-
schnittlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. 
Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender Mangel, 
wenn sie bei einer Auflage bis zu 50000 Exemplaren 20 v. H., bei einer Auflage bis 
zu 100000 Exemplaren 15 v. H., bei einer Auflage bis zu 500000 Exemplaren 10 v. H., 
bei einer Auflage über 500000 Exemplaren 5 v. H. beträgt. Darüber hinaus sind bei 
Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftrag-
geber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser 
vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

18.  Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weiter-
gabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe 
und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergelei-
tet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, 
die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sende 
der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich 
als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle und 
im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zulässige Format 
DIN A4 (Gewicht 250 g) überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und 
Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entgegenge-
nommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann dennoch ausnahmsweise für 
den Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/
Kosten übernimmt.

19.  Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderungen an den Auftraggeber zu-
rückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Ver-
trages.

20.  Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnver-
fahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten 
nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers 
im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertrags-
schluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des 
Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und  
Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften

a)    Sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung ge-
troffen ist, treten neue Tarife bei Preisanpassungen auch 
für laufende Aufträge sofort in Kraft; dies gilt gegen-
über Nichtkaufleuten nicht bei Aufträgen, die innerhalb 
von vier Monaten nach Vertragsabschluss abgewickelt 
werden sollen.

b)    Ab 100 000 mm Anzeigenraum ist Einzelkalkulation 
möglich.

c)    Für Sonderseiten und -rubriken, für Kombinationen mit 
anderen Titeln, für ortsgebundene Geschäftsanzeigen 
sowie für kirchliche, kommunale und karitative Bekannt-
machungen behält sich der Verlag besondere Preisfest-
setzung vor.

d)    Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind ver-
pflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Ab-
rechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preis-
liste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte 
Mittlervergütung darf an die Auftraggeber weder ganz 
noch teilweise weitergegeben werden.

e)    Für Wortanzeigen und Zeilenanzeigen können keine Be-
legausschnitte geliefert werden. Vollbelege werden nur 
nach Vereinbarung gestellt.

f)     Anzeigen, die zu ermäßigten Preisen disponiert werden, 
werden Werbungsmittlern nicht provisioniert. Lokale 
Anzeigen aus dem Kreis Dithmarschen werden Wer-
bungsmittlern provisioniert, wenn sie zum Grundpreis 
abgerechnet werden. Voraussetzung für eine Provisions-
zahlung an Werbungsmittler ist, dass die Auftragsertei-
lung vom Werbungsmittler erfolgt und Druckunterlagen 
auch von ihm geliefert werden.

g)    Abbestellungen oder Änderungswünsche bedürfen der 
schriftlichen oder fernschriftlichen Form. Bei Abbestel-

lungen können Satzkosten in Rechnung gestellt werden.
h)    Bei Anzeigen und Prospektbeilagen haftet der Auftrag-

geber für Weiterungen und Schädigungen, die sich für 
den Verlag, insbesondere aufgrund presserechtlicher 
und gesetzlicher Bestimmungen und Vorschriften, durch 
deren Veröffentlichung oder Mitnahme ergeben. Durch 
Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der 
Inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegen-
darstellung, die sich auf tatsächliche Behauptung der 
veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar 
nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. Der 
Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den In-
halt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion 
zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem 
Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen 
Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung 
des Auftrags, auch wenn er sistiert sein sollte, gegen 
den Verlag erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, 
Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch 
sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen 
sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftraggeber 
daraus keinerlei Ansprüche gegen den Verlag zu.

i)     Bei Rubrikanzeigen behält sich der Verlag die Wahl der 
Schrift, Satzanordnung, Umrandung und Platzierung 
vor sowie bei Wortund Fließsatzanzeigen die Anwen-
dung von allgemeinverständlichen Abkürzungen. An-
zeigen werden nur nach umbruchtechnischen Möglich-
keiten Rubriken zugeordnet.

j)     Bei Chiffreanzeigen wahrt der Verlag grundsätzlich 
das Chiffregeheimnis, es sei denn, dass dazu befugte 
Behörden Auskunft verlangen. Der Auftraggeber von 
Chiffreanzeigen soll die den Angeboten beigefügten 

Anlagen zurücksenden. Angebote von Vermittlern auf 
Chiffreanzeigen werden nicht befördert.

k)    Die Vertragsdaten/Auftragsdaten werden – soweit 
notwendig und im Rahmen der Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes zulässig – in einer Datenverarbei-
tungs anlage gespeichert, aufgrund der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen auch über den Zeitpunkt der 
Vertragserfüllung hinaus.

l)      Gewährleistung und Haftung bei elektronischer  
Datenübertragung
Dem Auftraggeber ist bekannt, dass bei elektronischer 
Datenübertragung Fehler auftreten können. Soll 
die Anzeigendatei auftragsgemäß vom Rechner des 
Auftraggebers abgerufen werden, so hat dieser bei 
ungenügender Veröffentlichung der Anzeige keine 
Ansprüche gegen den Verlag, wenn der Fehler nicht 
offenkundig war.

       Darüber hinaus ist eine Haftung des Verlages ausge-
schlossen, wenn die Anzeigendatei aus Gründen, die 
der Verlag nicht zu vertreten hat, fehlerhaft übertra-
gen wurde oder der Rechner des Auftraggebers nicht 
erreichbar war oder der Ladevorgang nicht abge-
schlossen werden konnte. Der Verlag ist verpflichtet, 
den Auftraggeber unverzüglich zu unterrichten, wenn 
sein Rechner nicht erreichbar war oder der Ladevor-
gang nicht abgeschlossen werden konnte. Über den 
Ladevorgang wird ein Daten übermittlungsprotokoll 
erstellt, das bis zum Abschluss des Anzeigenauftrags 
im Rechner des Verlagsgespeichert bleibt. I. Ü. bleibt es 
bei der Regelung nach Ziffer 10.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

VERBREITUNG UND VERTEILUNG: 
nordLIFE erscheint fünfmal jährlich sonnabends als  
Magazinbeilage in der Gesamtauflage der Tages- 
zeitungen (Dithmarscher Landeszeitung, Dithmarscher 
Kurier, Marner Zeitung und Brunsbütteler Zeitung)  
von Boyens Medien sowie an ausgewählten Auslage- 
stellen.  

DRUCKVERFAHREN:
Offsetdruck /  
ISO Newspaper Druck

VERBREITETE AUFLAGE:
32.750 Exemplare

ANZEIGENSCHLUSS:
Redaktions- und Anzeigenschluss ist jeweils  
zwei Wochen vor dem Erscheinungstermin.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:
Zahlbar innerhalb 14 Tagen nach  
Rechnungsdatum rein netto.

DRUCKUNTERLAGEN:
Druckfähige PDF-Dateien. Die Job-Vorgaben für 
die Erstellung der Daten können bei uns erfragt 
werden. Auf Wunsch gestalten wir Ihre Anzeige 
kostenlos.

HERAUSGEBER:
Boyens Concept GmbH & Co. KG
Wulf-Isebrand-Platz 1-3 | 25746 Heide
boyens-concept@boyens-medien.de  
www.nordlife.sh 
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ADVERTORIALS
Ihre Werbung in Magazinen der Tageszeitung ist effektiv, glaubwürdig 
und zielgruppengenau. Nutzen Sie diese Vorzüge! Gerne gestalten 
wir auch Ihre Advertorials nach Ihren Wünschen. Inhaltlich berichten wir 
punktgenau über Ihr Angebot und Ihr Leistungsspektrum.

PREISE*

1/1 Seite €    825,00
2/1 Seite € 1.500,00
3/1 Seite € 2.325,00
*Maximale Anzeigengröße: 50% des gebuchten Umfangs 
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– DIE GRÜNE KÜCHE –
KÖSTLICHE VEGETARISCHE IDEEN

FÜR JEDEN TAG

D
avid Frenkiel und Luise Vindahl sind das Paar hinter

dem preisgekrönten Food-Blog Green Kitchen Stories,
der auf der ganzen Welt begeisterte Anhänger hat. Ge-

sunde, saisonale und köstliche vegetarische Rezepte gepaart mit
wundervoller Fotografie sind zu ihrem Markenzeichen gewor-
den. Sie leben mit ihren drei Kindern in Stockholm.

Parallel zum Blog haben sie mittlerweile drei Kochbücher ver-
fasst. In dem appetitlich und stimmungsvoll fotografierten
Buch „Die grüne Küche – Köstliche Vegetarische Ideen für
jeden Tag“ versammeln sie 100 ihrer besten Rezep-
te. Einige darunter sind originär für das Buch
entstanden. Vom Apfelketchup über ein
Rote-Bete-Bourguignon bis zum Erd-
beer-Cheesecake mit Sonnenblumen-
kernboden – die beiden zeigen, wie
einfach es ist, aus alltäglichen Vor-
räten und frischen, saisonalen Pro-
dukten nahrhafte, ausgewogene
und leckere Gerichte für die ganze
Familie auf den Tisch zu bringen.

David entwickelt die Rezepte frei-
beruflich, fotografiert und arbei-
tet als Art-Director bei einer Zeit-
schrift. Luise ist Dänin und hat
einen Bachelor in Sozialkunde.
Sie befindet sich in einer Aus-
bildung zur Ernährungsbera-
terin.
Rezepte gibt es unter:
www.greenkitchenstories.com
(Original in Englisch, es gibt aber auch eine
deutsche Version)

Burger garnieren David
Frenkiel und Luise Vindahl
gerne mit viel frischem
Grün.

Die grüne Küche,
Köstliche vegetarische

Ideen für jeden Tag
ISBN 978-3-86873-685-4

Gebunden, 256 Seiten.
Mit 200 farbigen

Abbildungen
Preis: € 34,95
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MIT MUSIK, KUNST & FOOD TRUCKS –
QUER DURCH DEN NORDEN VON ARNDT HAUERKEN

Das Wort Festival liest man im Jahr 2018 fast an jeder Ecke. Mittlerweile sind Festivals in
den Dörfern angekommen, wo man eher im kleinen Kreis feiert, statt sich in Menschen-
massen den Weg zu bahnen. Auch in Schleswig-Holstein gibt es in diesem Jahr ein paar
neue Festivals, die natürlich von etablierten und über die Landesgrenzen hinaus bekann-
ten Veranstaltungen begleitet werden. Ob Mainstream oder Nischen-Event: im Sommer
2018 kommt musikalisch, künstlerisch und kulinarisch jeder auf seine Kosten. Hier unsere
chronologische Aufzählung ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Das House am Meer-Festival ist nicht nur ein nettes Wortspiel,

sondern bei seiner Premiere auch Programm. Zum ersten Mal wum-

mert elektronische Musik über die Perlebucht Lagune in Büsum. Vom

15. - 17. Juni geben sich 70 Künstler und DJs auf drei Bühnen die Klin-

ke in die Hand. Mit dabei sind unter anderem Gestört aber Geil, Lexy &

KPaul, DJ Tonka oder Pretty Pink. Neben elektronischer Musik werden

einige der angesagtesten Foodtrucks aus Deutschland vor Ort sein, damit auch der letzte Gast

das »Strandhaus unter den Festivals« übersteht.

Die dritte Auflage des Summer Open-Airs in Meldorf findet am 16. Juni ab 19 Uhr rund

um das Schleswig-Holsteinische Landwirtschaftsmuseum statt. Das von der Stiftung Mensch

organisierte, kostenlose Open-Air konnte alte Bekannte, aber auch neue Musiker engagieren.

Mit dabei sind Kellerchaos, Berge aus Berlin, Beatles´65 und in den Umbaupausen der haus-

eigene Chor Fliekemas und die Trommler der Tagesförderstätte.

Mehr als 400 Bands und Künstler auf über 20 Bühnen und alles um-

sonst: das bietet in diesem Jahr die Kieler Woche, die vom 16. - 24.

Juni die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins Kopf stehen lässt.

Musikalisch wird einiges geboten - der Veranstalter konnte Künstler

wie Sasha, die Hermes House Band, Torfrock, Apocalyptica, Felix Ja-

ehn, ESC Teilnehmer Michael Schulte oder Joy Denalane verpflichten.

Natürlich wird auch gesegelt, und die WM-Fans kommen beim Public-Viewing auf ihre Kosten.

Alles neu bei der JazzBaltica, zumindest der Veranstaltungsort. In diesem Jahr findet die

Veranstaltung vom 22. - 24. Juni zum ersten Mal am Timmendorfer Strand rund um den

Strandpark statt. Ob am Strand, im Hotel, Open-Air oder in der Waldkirche – unter dem Motto

»Alles ist Meer« werden die Besucher tolle Konzerte erleben, wie es der künstlerische Leiter

Nils Landgren verspricht.

Das Happytown Modern Culture Festival wird bei freiem Eintritt am 30. Juni in Glück-

stadt gefeiert. Das Auto kann zu Hause bleiben, denn die Nordbahn wird zum Happy-Train und

bringt die Besucher auf der Strecke zwischen Itzehoe und Hamburg nach Glückstadt. Hier sol-

len Menschen in Harmonie und Glück zusammen interagieren und kulturelle Angebote schaf-

fen. Neben elektronischer Musik werden Foodtrucks, ein Skatepark, Henna Tattoos und Body-

painting sowie ein Fischpark mit maritimen Ambiente geboten.

Fans von Feuerkunst und mittelalterlicher Gaukelei, Bogenschießen, Axt- und Messerwerfen

und einem breiten Musikangebot rund um Mittelalter, Folk, Pagan und Rock kommen beim

Hörnerfest auf ihre Kosten. Zum 13. Mal findet das Festival auf einem ehemaligen Bauern-

hof bei Horst/Elmshorn am 29. und 30. Juli statt. Neben Musik gibt es einen typischen Mittel-

alter-Markt sowie ein mittelalterliches Lager.

Das Schleswig-Holstein Musik Festival ist neben der Kieler

Woche die verankerte Festival-Institution im Bundesland zwischen

den Meeren. Dieses Jahr laden Intendant Dr. Christian Kuhnt und sein

Team vom 30. Juni bis 28. August in 108 Spielstätten in Schleswig-

Holstein, Dänemark, Hamburg und Niedersachsen ein.

Der offizielle Auftakt der NDR 1 Welle Nord-Sommertour fin-

det am 7. Juli in Büsum statt. Neben der Stadtwette, in der 8 Bürger-

meister der teilnehmenden Städte gegeneinander antreten, wird na-

türlich auch Musik geboten. Mit Alphaville holt NDR1 Welle Nord eine

Top-Band nach Büsum.

Ebenfalls neu an der Westküste ist das kostenlose Meldorfer Markttreiben mit dem

Motto »Mittelalterliches am Dom« am 7. und 8. Juli 2018. Am Meldorfer Dom, auf dem Markt-

platz und am Rathaus werden Gauklerei, Theater, Kunsthandwerk und so manches Andere ge-

boten. Für musikalische Darbietungen stehen Die Wallener, Fabula Aetatis, Forgotten North

und Froydenmetchen/Omnibus Locis auf der Bühne.

stars@ndr2 - live in Heide kommt zurück in die Marktstadt im

Nordseewind. Nach der Premiere mit 25000 Besuchern im Vorjahr wird

am 21. Juli der größte unbebaute Marktplatz in Deutschland zur größ-

ten kostenlosen Party an der Westküste. Diese Veranstaltung für jung

und alt sollte jeder auf dem Zettel haben. Die Hauptacts stehen fest:
The Boss Hoss, Patrick Kelly und der Newcomer Tom Gregory!

Die Wattleten bereiten sich schon akribisch vor. Zwei Jahre sind vergangen und in diesem

Jahr findet wieder die Wattolümpiade statt. Am 21. Juli kämpfen die Wattlethen am Elbdeich in

Brunsbüttel in verschiedenen Sportarten im Matsch um Ruhm und Ehre. Etwas sauberer geht

es vor der Bühne zu, auf der der Weiherer, Kapelle Petra und Die Hansen Family für Stimmung

sorgen. Zum 13. Mal trägt diese Benefizveranstaltung dazu bei, die Strukturen für Krebsbe-

troffene in der Region nachhaltig zu verbessern.

Wohl kein Festival ist in den letzten Jahre so gewachsen wie das

Deichbrand Festival auf dem Seeflughafen Cuxhaven. Vom 19. -

22. Juli feiert man im nördlichen Niedersachsen nationale und inter-

nationale Musiker wie Casper, The Killers, Wolfmother, Amy MacDonald

oder Clueso. Abgerundet wird das Deichbrand Festival mit Workshops

und einem abwechslungsreichen und kreativen Foodcourt.

Wer schon immer mal das lautestete Dorf der Welt besuchen und beim

Wacken Festival das Motto »Faster – Harder – Louder« leben

wollte, hat in diesem Jahr vom 2. - 4. August die Gelegenheit dazu. Im

Gegensatz zu den Vorjahren gibt es noch wenige Restkarten für das

weltbekannte WOA Festival im Kreis Steinburg, um mit Judas Priest,

Steel Panther, Extrabreit oder Otto Waalkes und die Friesenjungs zu

rocken und zumindest einmal dabei gewesen zu sein.

Mitten im Naturpark Lüneburger Heide spannt das A Summers Tale Festival den

Bogen zwischen Urlaub und Festival. Bereits zum vierten Mal gibt es in Luhmühlen vom 3.

- 5. August ein Kulturprogramm, das sowohl Musik als auch Workshops und Lesungen,

Filme sowie Shows für die Zielgruppe Familie bietet. Als musikalische Headliner stehen

Mando Diao und Fury in the Slaughterhouse auf der Bühne, bei den Lesungen kann man

u. a. Wladimir Kaminer oder Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs zuhören.

Kostenlos und Open Air am 21. Juli in Heide: The Boss Hoss.

UNSERE VIELSEITIGEN 
THEMENRUBRIKEN

nordLIFE HEIMAT, GENUSS, KULTUR, REISEN & MEER,  
WISSEN, LIFESTYLE, KUNST & KULTUR, MOBIL, GARTEN & WOHNEN

nordLIFE REGIONAL
Erfrischend anders: „Die Deichlimo“

nordLIFE REISEN & MEER
Norddeutsche Perlen –

Die nordfriesische Halligwelt

nordLIFE HEIMAT
Heider Wochenmarkt

KATHRINS GARTENKOLUMNE * VERANSTALTUNGEN – SUMMER OPEN AIR & NORDART FESTIVAL
NORDLIFE GENUSS – TOMATENPARADIES * NORDLIFE WISSEN – BERNSTEIN - TRÄNEN DER GÖTTER

nordLIFE SPEZIAL
Oldies & Goldies:
Quickly-Mopeds

Die schönen Seiten des LebensDie schönen Seiten des Lebens
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Weil wir es lieben, hier zu leben. Mit Herzblut und Leidenschaft informieren 
wir in unserem Magazin nordLIFE über aktuelle Themen, die uns alle 
bewegen. Wir berichten über den erfrischend herzlichen Menschen-
schlag, der im Norden zuhause ist. 

Tipps und Termine, Freud und Leid des Gärtners, Mode, Lifestyle oder die 
Leidenschaft für Motorräder und Autos: Dies alles findet sich in unserer 
nordLIFE in einem vielseitigen und anregenden Themenmix wieder. 

NORDLIFE IN DITHMARSCHEN 
Die schönen Seiten des Lebens

ANZEIGENGRÖSSEN & PREISE 
Platzierung im redaktionellen Bereich und im Anschnitt

UMSCHLAGSEITEN:
U2   1. Umschlagseite innen   € 1.570,00
U3   2. Umschlagseite außen   € 1.640,00
U4   Rückseite    € 1.730,00

RABATTE:
•  ab 2 Anzeigen 5%     •  ab 3 Anzeigen 10% 
•  ab 4 Anzeigen 15%   •  ab 5 Anzeigen 25% 
bezogen auf die Abnahmemenge innerhalb eines Jahres mit  
Beginn der ersten Anzeigenschaltung.

1/2 Seite 
B 189 mm  x H 136 mm 
B 218 mm  x H 152 mm

(Anschnitt) 

 ¤ 825,-

1/2 Seite hoch 
B 93 mm  x H 278 mm 
B 109 mm  x H 300 mm

(Anschnitt)

¤ 825,-

1/3 Seite  
B 189 mm  x H 93 mm 
B 218 mm  x H 109 mm 

(Anschnitt)

¤ 570,-

1/4 Seite hoch 
B 93 mm  x H 136 mm

B 109 mm  x H 152 mm 
(Anschnitt)

¤ 450,-

1/1 Seite 
B 189 mm  x H 278 mm 
B 218 mm  x H 300 mm 

(Anschnitt)

¤ 1.500,-

1/4 Seite quer 
B 189 mm  x H 65 mm 
B 218 mm  x H 81 mm 

(Anschnitt)

¤ 450,-

1/8 Seite quer 
B 93 mm  x H 65 mm 
B 109 mm  x H 81 mm 

(Anschnitt)

¤ 265,-

1/8 Seite hoch 
B 45 mm  x H 136 mm
B 61 mm  x H 152 mm 

(Anschnitt)

¤ 265,-

1/16 Seite hoch 
B 45 mm  x H 65 mm
B 61 mm  x H 81 mm  

(Anschnitt)

¤ 165,-

1/16 Seite quer 
B 93 mm  x H 33 mm

B 109 mm  x H 49 mm 
(Anschnitt)

¤ 165,-


